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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.07.1987

Norm

ABGB §1091 A2

Rechtssatz

Wird ein lebendes Unternehmen unter Betriebsp icht in Bestand gegeben, liegt auch dann eine Unternehmenspacht

vor, wenn zuvor zu 70 Prozent Herrenmoden und zu 30 Prozent Damenmoden verkauft wurden, in Hinkunft aber nur

mehr Damenmode geführt werden wird, sowie keine Waren und keine Gewerbeberechtigung übergeben werden.
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